
VERSICHERUNGSTIPP
Krankenversicherung für Auszubildende

(TXN). Wer zur Schule geht 
oder studiert, ist bis zum 
25. Lebens-jahr über die 
Eltern krankenversichert. 
Auszubildende hingegen 
müssen sich unabhängig 
vom Alter selbst um eine 
Krankenversicherung küm-
mern. Worauf ist dabei zu 
achten? In Deutschland 
versichern sich die meisten 
Auszubildenden bei einer 
gesetzlichen Krankenkas-
se (GKV). Entscheiden sie 
sich nicht selbst für eine 
Krankenkasse, macht das 
der Arbeitgeber. Die Ar-
beitgeberbeiträge zur GKV 
werden vom Ausbildungs-
betrieb übernommen, die 
andere Hälfte zahlen Azu-
bis selbst. Liegt das Aus-
bildungsgehalt unter 325 
Euro, übernimmt der Be-
trieb den kompletten Bei-
trag.
 Doch was ist mit einer Pri-
vaten Krankenversicherung 
(PKV)? Normalerweise 
können sich Auszubilden-
de nicht privat versichern 
- es sei denn, sie waren es 
vor Beginn der Ausbildung 
über die Eltern. Wer sich 
dafür entscheidet, sollte 
wissen, dass die Beiträge 
zur PKV nicht vom Ein-
kommen, sondern vom 
Umfang der versicherten 
Leistungen abhängen. Al-
ternativ lassen sich Leis-
tungslücken der GKV mit 
einer privaten Kranken-
zusatzversicherung schlie-
ßen. Eine Ausnahme bilden 
Azubis, die eine Beamten-

laufbahn anstreben. Annet-
te Niessen-Wegener von der 
Barmenia Versicherung: 
„Beamtenanwärter*innen 
erhalten schon während 
der Ausbildung Anspruch 
auf staatliche Beihilfe im 
Krankheitsfall. Diese deckt 
jedoch nur einen Teil der 

Krankheitskosten ab. Des-
wegen ist eine ergänzende 
private Krankenversiche-
rung speziell für Beamten-
anwärter*innen ein Muss, 
um nicht auf Behandlungs-
kosten sitzenzubleiben.“
Weitere Informationen un-
ter www.barmenia.de

Auszubildende sind in der Regel gesetzlich krankenversichert. Eine 
private Zusatzversicherung ist in jungen Jahren eine kostengünstige 
Möglichkeit, um Leistungslücken der Krankenkassen zu schließen.
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